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„Kirchenasyl“ ist verfassungsfeindliches Unrecht!
Wehren Sie sich: Erklären Sie Ihren Kirchen-Austritt!
Der „Flüchtling“ Issa Ali aus Ghana, der am 14. Juni 2016 zuerst im „Canisiushaus“ in Münster 
„Kirchenasyl“ fand, am 7. Juli 2016 in das „Kapuzinerkloster“ umzog, dort am 23. August 2016 
von der zuständigen Richterin am Amtsgericht mit Hilfe der Polizei am Vormittag verhaftet und 
am Nachmittag von einem Richter am Sozialgericht – als Einzelrichter des Verwaltungsgerichts 
in Münster – befreit wurde, ist an tolldreister Frechheit der Kleriker und des rot-grünen Asyl-
Klüngels kaum noch zu überbieten!

Vgl. Offener Brief: Ihr „Kirchenasyl“ ist verfassungsfeindliches Unrecht!
URL: http://www.institut-fuer-asylrecht.de/26822.pdf

Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 18/9638 vom 14.09.2016
URL: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/096/1809638.pdf

Nach Deutschland flohen im Jahr 2015 insgesamt 1.109 Personen aus Ghana. Davon wurden nur acht 
als  Asylberechtigte  anerkannt.  Ghana  ist  nach  Anlage  II  zu  §  29a  des  Asylgesetzes  (AsylG)  ein 
sicherer  Herkunftsstaat.  Dafür  spricht  auch  die  Tatsache,  daß  im  Jahr  2015  in  Ghana  1.125 
Asylanträge von Flüchtlingen aus anderen Staaten gestellt wurden. Am erfolgreichsten waren dabei 
die Asylbewerber aus Zentralafrika und aus dem Sudan. Beachtlich ist jedenfalls, daß mehr Personen 
nach  Ghana  hineingeflüchtet  (1.125)  als  aus  Ghana  nach  Deutschland  abgewandert  (1.109)  sind. 
Schon  diese  Vergleichung  beweist  mehr  als  deutlich,  daß  Ghana  ein  sicherer  Herkunftsstaat  ist. 
Quelle/URL: https://www.laenderdaten.info/Afrika/Ghana/fluechtlinge.php

René Schneider: „Der Mann aus Ghana hatte seinen Asyl-Antrag in Ungarn gestellt, also muß 
über  den  Antrag  auch  in  Ungarn  entschieden  werden.  Nach  deutschem Recht  ist  die  Lage 
absolut eindeutig: Auf Artikel 16a GG (Asylrecht) kann sicht nicht berufen, wer aus einem EU-
Mitgliedstaat nach Deutschland einreist, und Ghana ist ebenfalls ein sicherer Herkunftsstaat. 
Dem  Bischof  von  Münster  habe  ich  geschrieben,  er  müsse  seinen  Schafen  nicht  nur  das 
kirchliche Recht (CIC) klarmachen, sondern auch einen Satz aus seinem Lieblingsbuch: 
“Reddite ergo, quae sunt Caesaris, Caesari et, quae sunt Dei, Deo.” (Matthäus 22, 21) –– 
Unterstützen Sie das verfassungsfeindliche „Kirchenasyl“ nicht länger mit Ihrer Kirchensteuer, 
erklären Sie Ihren Kirchenaustritt und sparen Sie das schöne Geld für nützliche Dinge!“
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